
 

 
 

 
 
 
Arbeitsrecht: 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat am 19. Februar 2019 (9 AZR 541/15) ein 
Urteil zur Thematik des Verfalls von Urlaubsansprüchen und den damit 
zusammenhängenden Obliegenheiten des Arbeitgebers gefällt. 
 
Bei einer richtlinienkonformen Auslegung des § 7 BUrlG kann der Verfall 
von Urlaubsansprüchen in der Regel nur eintreten, wenn der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, den Urlaub zu nehmen 
und ihn klar und rechtzeitig darauf hinweist, dass der Urlaub andernfalls mit 
Ablauf eines Urlaubsjahres oder Übertragungszeitraums erlischt. 
 
§ 7 Absatz 3 Satz 1 BUrlG sieht vor, dass Urlaub, der bis zum Jahresende 
nicht gewährt und genommen wird, verfällt. Das galt nach bisheriger 
Rechtsprechung selbst für den Fall, dass der Arbeitnehmer den Arbeitge-
ber rechtzeitig, aber erfolglos aufgefordert hatte, ihm Urlaub zu gewähren.  
 
Diese Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht weiterentwickelt und 
damit die Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union aufgrund der 
Vorabentscheidung vom 6. November 2018 (- C-684/16 - [Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften]) umgesetzt. Nach Maßga-
be des § 7 Absatz 1 Satz 1 BUrlG ist es dem Arbeitgeber vorbehalten, die 
zeitliche Lage des Urlaubs unter Berücksichtigung der Urlaubswünsche des 
Arbeitnehmers festzulegen. Die Vorschrift zwingt den Arbeitgeber nicht, 
dem Arbeitnehmer von sich aus Urlaub zu gewähren. Allerdings obliegt ihm 
unter Beachtung von Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2003/88/EG (Arbeit-
zeitrichtlinie) die Initiativlast für die Verwirklichung des Urlaubsanspruchs.  
 
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Arbeitgeber gehalten, 
„konkret und in völliger Transparenz dafür zu sorgen, dass der Arbeitneh-
mer tatsächlich in der Lage ist, seinen bezahlten Jahresurlaub zu nehmen, 
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„Der Herbstmeistertitel ist 
unwichtig, deshalb verkau-
fen wir in Gelsenkirchen 
nicht einen Tannenbaum 
mehr.“, so Rudi Assauer.  
 
Wir geben uns daher nicht 
vorschnell zufrieden und 
liefern auch in diesem Jahr 
wieder unseren Newsletter 
ab... 
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indem er ihn - erforderlichenfalls förmlich - auffordert, dies zu tun“. Der Ar-
beitgeber hat klar und rechtzeitig mitzuteilen, dass der Urlaub am Ende des 
Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums verfallen wird, wenn 
der Arbeitnehmer ihn nicht nimmt. 
 
 

 
 
 

Wirtschafts: 
 
Das Amtsgericht München hat mit einem Urteil vom 30. Januar 2019 (Az. 122 
C 6558/18) entschieden, dass ein Patient kein Schmerzensgeld erhält, 
wenn er sich selbst im Pflegebett mit Tee verbrüht.  

Ein im Pflegebett liegender Patient, der sich selbst mit heißem Teewasser 
überschüttet und verbrüht, während er für ca. zehn Minuten mit einem Bein in 
einem Gerät zur Massage fixiert ist, hat keinen Anspruch auf Schmerzens-
geld. In dieser Situation ist es zumutbar, dass der Patient diese kurze Zeit-
spanne abwartet, bis er sich Tee einschenkt, oder er das Pflegepersonal um 
Hilfe bittet.  

Der Patient konnte keine Pflichtverletzung darlegen und beweisen. Er konnte 
insbesondere nicht nachweisen, dass die Kanne glitschig oder defekt war. 
Das folgte zum einen aus der glaubhaften Aussage der Zeugin, die angab, 
dass sie keine „nassen Kannen“ ausgebe, zum anderen aus der Inaugen-
scheinnahme der Kanne. Es war nicht festzustellen, dass die Kanne bei äu-
ßerer Nässe glitschig ist. Die Kanne konnte am Griff auch mit Feuchtigkeit gut 
gehalten werden. 

Das Amtsgericht München ist von einem überwiegenden Mitverschulden des 
Patienten ausgegangen. Es ist ihm anzulasten, dass er trotz Fixierung seines 
Beines in einem Massagegerät versuchte, sich Tee einzuschenken.  

 
 

 
 
 
Pflegerecht: 
 
Der Bundesgerichtshof hat eine Interessante Entscheidung getroffen, die die 
Vergütung eines Betreuers nach dem VBVG zum Gegenstand hatte. Lebt 
danach der Betroffene aufgrund eines Mietvertrags in einer Wohngemein-
schaft und bezieht von einem gesonderten Anbieter ambulante Pflegeleistun-
gen, so hält er sich damit grundsätzlich noch nicht in einem Heim gemäß § 5 
Abs. 3 VBVG auf (Fortführung Senatsbeschluss vom 23. Januar 2008 - XII 
ZB 176/07 - FamRZ 2008, 778).  

Haftungsrecht in Pfle-
geeinrichtungen 

Wohngemeinschaft,  
Heim und 

Betreuervergütung  
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Sind der Vermieter und der vom Gremium der Bewohner beauftragte Pflege-
dienst personell miteinander verbunden, können aber die Bewohner, wenn 
auch nur in ihrer Gesamtheit, einen anderen Anbieter wählen, so führt dies 
ebenfalls noch nicht zur Einstufung als Heim im Sinne von § 5 Abs. 3 VBVG 
(BGH, Beschluss vom 28. November 2018 - XII ZB 517/17). 
 
 

 
 
 

Über uns: 
 
Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte I Notar ist eine der führenden 
wirtschaftsberatenden Rechtsanwalts- und Notarkanzleien für Pflegeunter-
nehmen. Der Schwerpunkt unserer Beratung ist die Pflegewirtschaft. 
 
Wir beraten Unternehmen, Körperschaften und Verbände in allen Fragen 
des Wirtschafts-, Arbeits- und Pflegerechts bundesweit. 
 
Ferner gehören Unternehmensverkäufe und Umstrukturierungen zu unse-
ren Stärken. Zudem bieten wir unsere Beratung „rund um die Pflegeimmo-
bilie“ an. Wir verstehen uns als Berater von Unternehmen und haben über 
die grundständige Rechtsberatung hinaus stets die optimale wirtschaftliche 
Lösung für unsere Mandanten im Blick. Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsan-
wälte I Notar arbeitet mit Steuer-, Unternehmensberatern und Notaren zu-
sammen. So werden wir den Erfordernissen von komplexen Mandaten ge-
recht. 
 
Bochum ist unser Standort. Hier besteht eine gute verkehrstechnische 
Anbindung zu den Mandanten. Außerdem befindet sich Bochum „in der 
Mitte der Metropole Ruhr“, dem führenden und aufregendsten Wirtschafts-
standort Deutschlands. 
 
Neben der Rechts- und Unternehmensberatung bieten wir regelmäßig Se-
minarveranstaltungen für Unternehmen und Fachverbände zu ausgewähl-
ten Themen an. 
 
 
Rückfragen? Beantworten wir gerne persönlich. 
 
Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte I Notar 
Grabenstr. 12 
Kortumhaus 
44787 Bochum 
Telefon +49 (0)234 579 521-0 
Telefax +49 (0)234 579 521-21 
E-Mail: kontakt@ulbrich-kaminski.de 
www.ulbrich-kaminski.de 

Unser „Steckbrief“ 
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Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte  
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Sitz Bochum 
Amtsgericht Essen PR 4363 
 
Vertretungsberechtigte Partner sind RAuN Dr. Stefan Ulbrich, M.A. und RA 
Ralf Kaminski, LL.M.  
 
 
Datenschutz: 
 
Da am 25.05.2018 die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft 
getreten ist, möchten wir unsere bisherigen Leser unseres Newsletters auf 
die folgende Datenschutzerklärung hinweisen. Mit dieser möchten wir Sie 
über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber www.ulbrich-
kaminski.de informieren. Gemäß § 7 Absatz 3 UWG werden wir Ihre 
Mailadresse für den Versand des Newsletters auch weiterhin ohne Ihre 
ausdrückliche Einwilligung verwenden. Für alle neuen Leser unseres 
Newsletters ab dem 25.05.2018 holen wir eine gesonderte schrftliche Ein-
willigung ein.  
 
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzli-
chen Vorschriften. Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet 
grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfängli-
cher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar.  
 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten bei der Anmeldung 
zum Newsletter. Die erhobenen Daten werden ausschließlich zur Versen-
dung des Newsletter verwendet und nicht an Dritte übermittelt. Erhoben 
werden: 
 
• Name, Vorname 
• E-Mail-Adresse 

 
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten 
nur dann weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in 
die Datenerhebung einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämt-
liche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und 
welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr 
Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 
 
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontakt-
möglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf 
diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen 
werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose 
Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert 
wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbe-
wahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie 
ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Lö-
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schung Ihrer personenbezogenen Daten. Ferner möchten wir klarstellen, 
dass Sie jederzeit der Erhebung und Verwendung Ihrer Daten widerspre-
chen können. Ebenfalls können Sie unproblematisch durch eine Mail an 
unsere Kanzlei der weiteren Zusendung unseres Newsletters widerspre-
chen.  
 
 
 
 


